
 
 

 
 
LEITFADEN 
Qualitätsentwicklungsgespräch (QEG neu) im Zuge des 
INTERNEN QUALITÄTSMANAGEMENTS (IQM) 
 
 

▪ Das Qualitätsentwicklungsgespräch neu stellt einen 
optionalen Teil des Internen Qualitäts-
managements der ÖVS dar und bietet neben 
Intervision und Eigensupervision eine Variante 
Arbeitseinheiten (AE) für den Bereich Reflexion 
nachzuweisen. Die Anrechenbarkeit ist im Ausmaß 
der dafür aufgewendeten Arbeitseinheiten 
(maximal 10) gegeben. Eine Arbeitseinheit umfasst 
45 Minuten. 
 

▪ Das QEG neu wird mit zwei weiteren ÖVS-
Mitgliedern durchgeführt (neue Mitglieder im 3. Jahr 
ihrer Mitgliedschaft). Das QEG kann natürlich auch 
mit Mitgliedern des BSO (Schweiz) oder der DGSv 
(Deutschland) durchgeführt werden. 

 
▪ Die Suche von TeilnehmnerInnen am QEG obliegt 

den ÖVS-Mitgliedern selbst. Auf Wunsch kann die 
ÖVS-Geschäftsstelle bzw. das zuständige 
Regionalteam einen entsprechenden Hinweis auf 
der Website veröffentlichen, dass TeilnehmerInnen 
an einem QEG neu gesucht werden. 

 
▪ Grundlage für die fachliche Diskussion und somit 

Inhalt des Gespräches ist das Qualitätsportfolio und 
die von der ÖVS vorgegebenen Standards 
(Ethische Richtlinien u.a.). 

 
▪ Zur Durchführung des QEG neu stehen den 

Mitgliedern Unterlagen/Materialien unterstützend 
zur Verfügung, erhältlich im Download-Bereich der 
ÖVS-Homepage: Leitfaden QEG neu, Mitschrift 
QEG neu, Nachweis QEG neu.  

 

▪ Zur Präsentation des Portfolios bringen die 
jeweiligen Mitglieder idealerweise schriftliche 
Unterlagen (Auszug Homepage, Folder etc.) in 
Kopie für alle Teilnehmenden am QEG neu mit. 

 
▪ Das Qualitätsentwicklungsgespräch wird mittels 

des Formblattes „Nachweis QEG neu“ von allen 
drei beteiligten Mitgliedern durch ihre Unterschrift 
bestätigt. Das Formblatt „Nachweis QEG neu“ wird 
der Geschäftsstelle der ÖVS mit allen anderen 
notwendigen Unterlagen für das IQM übermittelt 
und dort in die Mitglieder-Dokumentation 
aufgenommen. Das Einlangen der Nachweise wird 
seitens der ÖVS-Geschäftsstelle formlos bestätigt. 

 
▪ Mit der Unterschrift der TeilnehmerInnen werden 

die Durchführung des QEG neu und die damit 
gemeinsam absolvierten Arbeitseinheiten für das 
IQM bestätigt. Wird die Unterschrift seitens 
einer/eines oder beider anwesenden KollegInnen 
verweigert, wenden Sie sich bitte an die 
Geschäftsstelle. 

 
▪ Anlaufstelle für Fragen und Anliegen in Bezug auf 

das QEG neu im Zuge des Internen 
Qualitätsmanagements (IQM) ist die ÖVS-
Geschäftsstelle.  

 

 
 
 
 

 
 


